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Bericht für das Amt  Neustadt - Glewe zur Vorbereit ung der Lärmaktionsplanung 
und zur Information der Öffentlichkeit im Rahmen de r Umsetzung der EG – 
Umgebungslärm -  Richtlinie (EG-ULR) - Projekt West mecklenburg – BAB A 24  - 
 
 
 
 
Auftraggeber:   Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
    Geologie 
    Postfach 13 38 
    18263  Güstrow  
    Telefon:  (03843) - 7 77 - 0 
    Telefax:   (03843) - 7 77 - 1 06 
 
 
 
 
Auftragnehmer:  Sachverständigenbüro Dr. Degenkolb 

für Lärmschutz und Umweltmanagement, 
in M - V und S - H  zugelassene Messstelle zur Ermittlung von 
Emissionen und Immissionen von Geräuschen nach §§ 26, 28 
BImSchG 

    18106  Rostock  
    Knud – Rasmussen – Straße 10 
    Telef.:  0381 - 71 46 62 
    FAX: 0381 - 79 55 382 
    E – mail: Laermschutzbuero-Dr.Degenkolb@arcor.de 
 
 
Auftragsnr.:   SDL – 0030703/1 
 
 
 
Leitender 
Sachverständiger:  Dr. Ing. Bernd Degenkolb, Rostock 
    
 
 
Auftrag vom:   18. 07. 2007 
 
Abgeschlossen am:  31. 07. 2007 
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1.  Hauptlärmquelle und deren Verkehrsaufkommen 
Hauptlärmquelle im Sinne der EG – Umgebungslärmrichtlinie (EG-ULR) ist für den Bereich des 
Amtes  Neustadt - Glewe die Bundesautobahn A 24. Die BAB A 24 quert den Amtsbereich mittig 
mit dem Richtungsverlauf OSO – WNW (siehe Bild 1).  
Das Verkehrsaufkommen auf Straßen wird durch folgende Parameter charakterisiert: 
 DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke in Kfz/24 h,  
 p: Maßgebender Lkw - Anteil (über 2,8 t zulässiges Gesamtgewicht) in %. 
 
Das Verkehrsaufkommen DTV auf den für den Amtsbereich immissionsrelevanten Abschnitten der 
BAB A 24zeigt die Tabelle 1. 
 
Streckenabschnitt von/bis DTV in Kfz/24h 
AB-Dreieck Schwerin bis AS Neustadt – Glewe 28487 
AS Neustadt – Glewe bis AS Parchim 28487 
 
Tabelle 1: Verkehrsdaten der immissionsrelevanten Abschnitte der BAB A 24 
 
Für alle oben angeführten Abschnitte wurde das Folgende gesetzt: 

− Oberflächenbelag (RLS – 90) :   nicht geriffelter Gussasphalt, 
− Zulässige Höchstgeschwindigkeit:  Pkw = 130 km/h, Lkw = 80 km/h, 
− Prozentualer Schwerverkehr – Anteil p:  ptags = 25%,   pabends = 35%,   pnachts = 45%.    

Länge der Emissionsquelle BAB A 24 im Amtsbereich:    12,9 km 

2. Beschreibung der Umgebung der BAB A 24  
Zum Amt  Neustadt - Glewe gehören die Stadt Neustadt – Glewe mit ca. 6.900 Einwohnern und die 
Gemeinden Blievenstorf mit ca. 500 Einwohnern sowie die Gemeinde Brenz mit ca. 590 
Einwohnern.  
Im Nahbereich der BAB A 24 (Nahbereich im Sinne des in der EG – ULR definierten 
Untersuchungszieles) liegt die Kleinstadt Neustadt – Glewe und deren Ortsteile Tuckhude, 
Hohewisch, Kronskamp und Neuhof, die Gemeinde Blievenstorf und die zur Gemeinde Brenz 
gehörenden Orte Neu Brenz und Alt Brenz.   
Im östlichen Abschnitt des Amtsbereiches liegt die Autobahnabfahrten  Neustadt – Glewe (zur 
Bundesstraße B 191). An dieser Abfahrt liegt auch das Gewerbegebiet Neustadt – Glewe. 
Die Flächen außerhalb der Siedlungen werden landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt. 
Andere, nicht in die Untersuchung einbezogene Lärmquellen, die im Sinne der EG – 
Umgebungslärmrichtlinie (EG-ULR) Hauptlärmquellen sind, gibt es nicht.  
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Bild 1:  Lage der Bundesautobahn A 24 im Amtsbereich 
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3.  Angaben zu Lärmaktionsplänen 
Für die Stadt Neustadt - Glewe mit ihren Ortsteilen wurden im Jahre 2003 Untersuchungen zur 
Lärmminderungsplanung (§ 47a BImSchG) durchgeführt.  

4.  Hinweise für Lärmaktionsplanungen 
Die Notwendigkeit zu Lärmaktionsplanungen ergeben sich dann, wenn die Wohnbebauung 
Verkehrslärm ausgesetzt ist, der die in den  Konfliktkarten der Anlagen A 2.2.1 (Auslösewert LDEN 
= 65 dB(A)) und A 2.2.2 (Auslösewert LNIGHT = 55 dB(A)) fixierten Auslösewerte überschreitet. 
Die betroffenen Gebiete, falls vorhanden,  sind in den Konfliktkarten der Anlagen A 2.2.1 und/oder 
A 2.2.2 mit einem roten Kreis markiert worden. 
Das sind folgende Orte: 
− Hohewisch:  3 Wohnungen mit 13 Bewohnern tags (LDEN) und 20 Wohnungen mit 

78     Bewohnern nachts (LNIGHT). 
− Neuhof:    2 Wohnungen mit   6 Bewohnern tags (LDEN) und  3 Wohnungen mit 9  

   Bewohnern nachts (LNIGHT). 
− Neustadt-Glewe:  1 Wohnung mit   2 Bewohnern tags (LDEN) und  4 Wohnungen mit 8  

   Bewohnern nachts (LNIGHT). 
− Neu Brenz:     4 Wohnungen mit 17 Bewohnern nachts (LNIGHT). 

5.  Zusammenfassung 
Auf der Grundlage der 34. BImSchV wurde der von der Bundesautobahn A 24 auf dem Gebiet des 
Amtes  Neustadt-Glewe verursachte Straßenverkehrslärm berechnet, kartiert und dessen 
Auswirkungen auf die Bewohner tabellarisch ausgewertet. 
Konfliktbereiche für die Orte bzw. Ortsteile Hohewisch, Neuhof, Neustadt – Glewe und Neu Brenz 
wurden ausgewiesen. 
 
 
 
 
 
Rostock,  31. 07. 2007 
 
Dr. Bernd Degenkolb 
Leiter der Messstelle 
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Quellenverzeichnis 
 
/1/ Vertrag über die Durchführung des Vorhabens ‚Umsetzung der EG – 
 Umgebungsrichtlinie Teilprojekt BAB A 24’ zwischen dem Land Mecklenburg – 
 Vorpommern, endvertreten durch den Direktor des LUNG,  und dem 
 Sachverständigenbüro Dr. Degenkolb v. 17.08.2006 
 
 
 
 

Verzeichnis der Anlagen 
 
Anlage 1 Lärmkarten gemäß § 4 (4) Nr. 1 34. BImSchV 
Anlage 1.1 LDEN Darstellung 
Anlage 1.2 LNight Darstellung 
 
Anlage 2 Konfliktkarten gemäß § 4 (4) Nr. 2 34. BImSchV 
Anlage 2.1 Auslösewerte 71 dB(A) (LDEN) und 60 dB(A) (LNight) 
Anlage 2.1.1 LDEN Darstellung 
Anlage 2.1.2 LNight Darstellung 
Anlage 2.2 Auslösewerte 65 dB(A) (LDEN) und 55 dB(A) (LNight) 
Anlage 2.2.1 LDEN Darstellung 
Anlage 2.2.2 LNight Darstellung 
 
Anlage 3 Tabellarische Angaben über die geschätzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die 

innerhalb bestimmter Isophonen-Bänder liegen und über lärmbelastete Flächen sowie über 
die geschätzte Zahl der Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser in diesen Gebieten,  
die Gesamtfläche der lärmbelasteten Gebiete ist anzugeben (vgl. § 4 Absatz 4 Satz 1 Nr. 7 i. 
V. m. § 4 Absatz 6 34. BImSchV) 

Anlage 3.1 Methode der VBEB 
Anlage 3.2 Methode lärmbelastete Fassade (END) 
 
 
Hinweis:  Die Anlagen A 1 und A 2 sind als digitale Dateien auf der beiliegenden CD – ROM in den 

 dort gekennzeichneten Ordnern abgespeichert.  
 
 
 
 
 
 






